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dürfte das Geſuch condonatio beim heiligen V eingereicht
werden können und Ausſicht auf Erfolg Aben a, betreffs der
Zukunft will uns edünken, daſs ern Geſuch beim heiligen
das Honorar auch dieſer betreffenden Fundationsmeſſen als Zuſchuſs
zUum Pfarrgehalt gelten zu laſſen, wohl angebracht wäre; der heilige
tuhl kann 10 da ES ſi ſchließlich um eine poſitive Ir  1
Beſtimmung handelt dies zugeſtehen. In der kargen Congrua
der Pfarrer ieg jedenfalls ern hinlänglicher Grund, enn derartiges
Bittgeſuch für den Fall des Cajus und für gleichartige Fälle

Am ſicherſten und ausſichtsvollſten wird natürlich ein der—
artiges Geſuch ſein, wenn eS ausgeht von Seiten des Ordinariates.

Exaeten an rofeſſor uguſtin E  m
II 2  tutionspflicht aus Sponſalien.) Cornelius,

ein In ſehr oher Stellung befindlicher ann, wird von lebe
einem Mädchen von geringem Stande erfaſst, chließt mit ihr ein
ernſtliches Verlöbnis ab, unterhält mit ihr mehrere 1  O  ahre ein Ver⸗
hältnis, dann aber läſst ſie ttzen Während der Dauer dieſes
Verhältniſſes 0 ſich dem Mädchen wiederholt Gelegenheit einer
paſſenden Heirat eboten, we das Mädchen aber mit Rückſicht auf
ihre beſſere Verſorgung durch die Heirat mit dem hochangeſehenen
Manne ausſchlug. Es rag ſich nun : Beſteht für Cornelius die
Pfli , dem Mädchen irgendwelche Compenſation zu eiſten?

Es handelt ſich hier die rage, ob Sponſalien giltig und
ver  en ſind, enn zwiſchen den Brautleuten eine Ungleichheit
der Lebensſtellung (conditionis disparitas vorliegt, oder ob eS dem
einen El freiſtehe, jederzeit von den Sponſalien zurückzutreten,
weil der andere ſich In ungleich niedrigerer Stellung befindet. Um
Miſsverſtändniſſe zu erhüten, machen wir darauf aufmerkſam, daſs
S ſich nicht die rage handelt, ob und inwieweit derjenige ver⸗

flichtet ſei, welcher durch das Scheinverſprechen der Ehe ein ädchen
geringeren Standes zur Unzucht verführt hat, ondern Voraus⸗—
ſe

n iſt, daſs hier ern wirkliches und ernſtes Eheverſprechen
vorliegt, wobei wir ganz davon abſehen, ob wiſchen beiden ſünd⸗
hafter Umgang ſtattgehabt habe

Die Auctoren (S h I. 6, 851) unterſcheiden hier zunächſt,
ob die Ungleichheit zwiſchen den Verlobten In einem Unterſchied des
Standes, adelig und bürgerlich, hohe Stellung und Handwerker⸗
ſtand oder nur In einem Unterſchied der Vermögensverhältniſſe be⸗
gründet ſei Beſteht zwiſchen beiden ein bedeutender Standesunterſchied,
ſo iſt wieder zu unterſcheiden, ob die beiden den Standesunterſchied
annten oder nicht Wenn die beiden den Standesunterſchied nicht
kannten, ſo daſs ſie bei Kenntnis der Sachlage das Verlöbnis nicht
eingegangen hätten (ignorantia antécedens), ſo iſt das Verlöbnis
ungiltig. Wenn aber der Standesunterſchied den Contrahenten be⸗
kannt war, oder wenn da Verlöbnis, alls unbekannt war, doch
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abgeſchloſſen worden wäre, ſo iſt eS giltig, außer enn aus der Heirat
ene Schande für die Familie oder chweres Aergernis Uunter
den erwandten blH Doch emerkt der Alfons mit Recht,daſs die beiden Ausnahmen nicht In gleicher Weiſe gelten. Was die
Schande für die Familie betrifft, ſo nenn CS der Alfonsgewiſs, daſs ein Eheverlöbnis ündhaft und darum ungiltig iſt, wenn
aus der Ehe eine Schande für die Familie erwächst; denn jeder iſtjustitia verpflichtet, ſeiner Familie keine Schande zuzufügen.mne Schande für die Familie kann aber nicht bloß aus dem
Standesunterſchied erwa  en, welcher aber bedeutend ſein muſsondern auch daraus, daſs in der Familie des anderen Verbrechen vor⸗
kamen oder die eligiöſe Geſinnung ſehr verdächtig iſt (Ballerini,
Pus morale VI 86) Was 38 Aergernis Unter den
erwandten anlangt, welches aus der Ehe folgen würde,
Streitigkeiten, Feindſchaft W., ſo iſt vor allem beachten, daſsAergernis zu verhüten nur eine Pflicht der Liebe iſt, 12 nichtmit chwerem 0  El ver  1  E  5 ferner aber auch, daſs auch aus
der Auflöſung des Verlöbniſſes ähnliche Folgen hervorgehen können,
abgeſehen von den Nachtheilen der Contrahenten ſelbſt, ebenſo, daſsder Widerwille und die Feindſeligkeit Uunter den Verwandten oftbald aufhören, enn einmal die Ehe geſchloſſen iſt

Beruht die Verſchiedenheit zwiſchen beiden nUuL In einem be⸗
deutenden Unterſchied der Vermögensverhältniſſe, ſo iſt das
Verlöbnis auch hier als ungiltig anzuſehen, wenn den Contra enten
dieſer Unterſchied unbekannt war, ſo daſs bei deſſen Kenntnis das
Verlöbnis nicht abgeſchloſſen worden wäre. Außerdem aber iſt das
Verlöbnis als giltig anzuſehen, und der Einwand, als ob ein ſoEheverſprechen eine promissio prodiga und eswegen wenigſtensläſslich ſündhaft und ungiltig ſei, iſt nichtig Denn der Begriff der
1Odiga promissio node hier gar keine Anwendung, da * ſich 10unächſt die Ehe und nicht das eld handelt; ferner iſtdieſe Anſicht hart und der allgemeinen Auffaſſung von der Sache
nigegen, weil niemand eS für eine Uunde hält, wenn ein ſehrreicher Mann eln Irme Mädchen eiratet. Auch der Alfons,welcher den Einwand ernſtli nimmt, gibt leBli doch zu, daſs
nUL ſelten kein run vorhanden ſei, durch welchen die „CUlpa
Prodigalitatis“ hinweggenommen und die Ehe rlaubt werde Die
heiden oben angegebenen Ausnahmefälle, wenn nämlich mafür die Familie oder Aergernis Unter den Verwandten folgen würde,finden auch hier ihre Anwendung.

ehen wir nach dieſen Entwickelungen die Löſung unſeresFalles Das Eheverlöbnis, welches Cornelius mit einem Mädchenniedrigen Standes chloſs iſt giltig und darum iſt Cornelius, wenn
außer der Standesungleichheit on kein anderer run vorliegt,verpflichtet, ſein Eheverlöbnis 3u halten. Wenn ETL dies nicht me
kann, weil Unterdeſſen eine andere geheiratet hat, iſt er verpflichtet,
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ſeiner rau den entſtandenen Schaden compenſieren, der hier
zunächſt darin beſteht, daſs ſie mit Rückſicht auf das beſtehende Ehe⸗
verlöbnis vortheilhafte Gelegenheiten zUm eiraten vorübergehen ließ
Wie hoch dieſe Compenſation ſein muſs, iſt nach vernünftigem Ttheile
zu emeſſen und Abet vor allem zu beachten, wie weit das Mädchen
jetzt noch Gelegenheit zu einer entſprechenden Heirat finden kann.
ieg aber einer der erwähnten Ausnahmefälle vor, welcher die Ehe
und das Verlöbnis unerlaubt macht, dann iſt Cornelius weder ver⸗
pflichtet die Perſon heiraten, noch eine Compenſation geben

Würz urg Dr Fr Ee  er  7 Univerſitäts⸗Profeſſor.
III (Ein miſslungener erſuch, die Ehe durch

einen Stellvertreter 3 ſchließen.) Vor nicht langer Zeit
wurde in Rom bei der zuſtändigen Congregation ein intereſſanter
eproceſs geführt und endgiltig entſchieden; dieſe Verhandlung ver⸗
len eachtung ni der ſchwierigen Lösbarkeit des 0  s

denn die Löſung iſt leicht und vident ſondern ielmehr
des intereſſanten Thatbeſtandes, und eil hierbei die kirchen⸗

rechtlichen Beſtimmungen für ſtellv 2t⁷ tret end und clandeſtine
Eheſchließungen ſcharf betont werden muſsten; deshalb hat auch die
vortreffliche „Revue Romaine“ dieſen Fall mit den gründlichen
Utachten des „Theologen“ und „Canoniſten“ N EXxtens0 gebracht
(III V  ahrgang, 1895, 1, möge eine knappe und
auszügliche Mittheilung den verehrten Leſern der praktiſchen Quartal⸗
ſchri nicht unerwünſcht ſein

Die Neapolitanerin Gabriela wurde durch zu vertrauten
Umgang mit einem gewiſſen Angelo in Unglück und Schande
geſtürzt; den Ruf der QAbriela und thre unglücklichen
Kindes wahren, wurde die Heirat beſchloſſen und ſchon ſtanden
die zwei Liebenden Vorabend ihres Hochzeitstages als Angelo
durch die Wächter des Geſetzes zur Hochzeit In den Kerker
geführt wurde! E Verzweiflung! Abritelad erwartete täglich die
Geburt eines Kindes da wuſsten die chlauen ütter und Baſen
Gabrielas und Angelos en Rath October 1871, noch

Abend, wurde In Gegenwart des Pfarrers die Ehe geſchloſſen
zwiſchen Gabriela und Angelo; aber wie? Sehr infach! Der Im
Kerker ſchmachtende Bräutigam durch ſeinen Vetter, Francesco
de Biaſe vertreten ſein; alſo eine Eheſ

ießung eI procuratorem;
und doch hat der ganz hiſtoriſche Roman noch keinen ſchluſs der
Pfarrer nämlich keine Ahnung, daſs Francesco de Biaſe nulr
Procurator oder tellvertreter wäre denn Francesco gab ſich
einfach al Angelo aus; mit der Stellvertretung 0 * U

I.

ber⸗
dies noch einen aken Wohl ſoll Angelo nach ſpäterer Ausſage
der Gabriela auf ihre Thränen hin anläſslich der Verhaftung te
eruhigt aben mit den Worten: „Weine nicht! Du kannſt 10
heiraten, indem du meiner den Vetter Francesco dem Pf


